
 

 

Öffnungszeiten Rathaus 

 

Bankverbindungen: 
Montag: 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr VR Bank Ravensburg-Weingarten e. G. 
Dienstag: 8:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr IBAN: DE15 6506 2577 0065 2590 09  BIC: GENODES1RRV 
Mittwoch: 8:00 bis 12:00 Uhr Kreissparkasse Ravensburg 
Donnerstag: 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr IBAN: DE59 6505 0110 0079 4006 00  SWIFT-BIC: SOLADES1RVB 
Freitag: 7:30 bis 12:00 Uhr Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren e. G. 
  IBAN: DE45 6006 9350 0017 7720 01  BIC: GENODES1RRG 

 

 
 
 ___________________________________ 
 Ort 
 
 
 ___________________________________ 
 Flurstück 
 

 
Rohrbruch/ Leckstelle auf Ihrem Grundstück 
 
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baindt hat eine Leckstelle in der Hausanschlussleitung auf Ihrem 

Grundstück ( Flst.Nr. siehe oben ) festgestellt. Nach § 14 der Wasserversorgungssatzung ist für die 

Beseitigung des Schadens innerhalb des Grundstücks, die Gemeinde (Eigenbetrieb 

Wasserversorgung) zuständig. Gemäß § 15 der Wasserversorgungssatzung hat der 

Anschlussnehmer die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 

der notwendigen Haus-anschlüsse zu tragen. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses 

(Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs.2). 

 

Sollte sich im Rahmen der Aufgrabungsarbeiten herausstellen, dass der Rohrbruch im öffentlichen 

Bereich ist, werden die Kosten von uns übernommen. Sollte ein neuer Hausanschluss erstellt werden, 

sind die Kosten auch ab Grundstücksgrenze vom Eigentümer zu tragen. Arbeiten nach dem 

Wasserzähler im Haus sind durch einen Installateur auszuführen. 

Gemeinde Baindt · Marsweilerstraße 4 · 88255 Baindt Wasse rme i s t e r  
 
 
___________________________________ 
Anschlussnehmer/Eigentümer 
 
 
___________________________________ 
Straße, Hausnummer 

Name: Klaus Bielau
Telefon: +49(0)751-4000-919
E-Mail: wasserversorgung@baienfurt.de

Datum 



 

 

Öffnungszeiten Rathaus 

 

Bankverbindungen: 
Montag: 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr VR Bank Ravensburg-Weingarten e. G. 
Dienstag: 8:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr IBAN: DE15 6506 2577 0065 2590 09  BIC: GENODES1RRV 
Mittwoch: 8:00 bis 12:00 Uhr Kreissparkasse Ravensburg 
Donnerstag: 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr IBAN: DE59 6505 0110 0079 4006 00  SWIFT-BIC: SOLADES1RVB 
Freitag: 7:30 bis 12:00 Uhr Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren e. G. 
  IBAN: DE45 6006 9350 0017 7720 01  BIC: GENODES1RRG 

 

Die Arbeiten an der Hausanschlussleitung werden vom Eigenbetrieb Wasserversorgung gegen 

Rechnungsstellung ausgeführt: 

 

 

Ich bin mit der Kostenübernahme der Hausanschlussleitung einverstanden. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  
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Gemeinde Baindt 
 
Landkreis Ravensburg 
 
Auszug aus der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit 
Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) der Gemeinde Baindt 
 
§ 14 Haus- und Grundstücksanschlüsse 
(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der 
Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der 
Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
 
(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der Gemeinde. Soweit sie in öffentliche Verkehrs-/und 
Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen. 
(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung 
seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks 
notwendigen Hausanschlüsse bereit. 
 
(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse 
herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 37) neu 
gebildet werden.  
 
(5) Haushaltsanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein, sie sind vor Beschädigung zu schützen. 
Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine 
Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen, sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
 
§ 15 Kostenerstattung 
 
(1) Der Anschlußnehmer hat der Gemeinde zu erstatten: 
 
1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt 
nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs.2).  
 
2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden 
Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zustands auf 
den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 
 
(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab (württ. Schachthydrantensystem), so wird der 
Teil der Anschlussleitung, der neben der Versorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksichtigt 
gelassen. Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde. 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der 
Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
 
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so, ist für die Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich 
einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. 
Soweit Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der 
beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig. 
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